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BERATUNGEN ÜBER GESETZGEBUNGSAKTE 
(Öffentliche Beratung gemäß Artikel 16 Absatz 8 des Vertrags über die Europäische Union) 

A-PUNKTE 

1. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates über den Europäischen Fischereifonds zu Vorkeh-
rungen für die finanzielle Abwicklung in Bezug auf bestimmte, hinsichtlich ihrer 
Finanzstabilität von Schwierigkeiten betroffene bzw. von gravierenden Schwierigkeiten 
ernstlich bedrohte Mitgliedstaaten [erste Lesung] (GA) 

PE-CONS 28/14 PECHE 49 CADREFIN 20 CODEC 292 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltenen 

Abänderungen und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung 

gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union an. 

(Rechtsgrundlage: Artikel 43 Absatz 2 AEUV) 

2. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Leit-
linien für transeuropäische Netze im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur und 
zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1336/97/EG [erste Lesung] (GA + E) 

PE-CONS 116/13 TELECOM 311 AUDIO 115 CODEC 2614 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union an. 

(Rechtsgrundlage: Artikel 172 AEUV) 

Erklärung der Kommission 

"Die Kommission nimmt die Vereinbarung der Gesetzgeber zu Artikel 8 Absatz 2 Buch-
stabe e der Verordnung zur Kenntnis. Nach Auffassung der Kommission berührt diese 
Bestimmung jedoch in keiner Weise ihre Zuständigkeiten und die Ausübung ihrer Durchfüh-
rungsbefugnisse gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kom-
mission kontrollieren." 
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3. Beschluss des Rates zur Änderung der Entscheidung 2009/831/EG hinsichtlich ihrer 
Geltungsdauer (GA) 

6940/14 POSEIMA 2 REGIO 22 UD 51 

Der Rat nahm den obengenannten Beschluss an. (Rechtsgrundlage: Artikel 349 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union) 

4. Beschluss des Rates zur Änderung der Entscheidung 2004/162/EG hinsichtlich ihrer 
Anwendung auf Mayotte ab dem 1. Januar 2014 (GA) 

6965/14 POSEIDOM 6 REGIO 23 
+ COR 1 (sv) 

Der Rat nahm den obengenannten Beschluss an. (Rechtsgrundlage: Artikel 349 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union) 

5. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Instru-
ments für Heranführungshilfe (IPA II) [erste Lesung] (GA + E) 

PE-CONS 123/13 ELARG 159 PESC 1483 RELEX 1125 FIN 909  
CADREFIN 350 COWEB 180 CODEC 2851 

+ REV 2 (da,el,et,fr,lv,pl) 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen die 

Stimme der britischen Delegation an. (Rechtsgrundlage: Artikel 212 Absatz 2 AEUV) 
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Erklärung der Europäischen Kommission 
zum strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament1 

"Auf der Grundlage von Artikel 14 EUV führt die Europäische Kommission, soweit dies 
zweckmäßig ist, vor der Programmierung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Instruments 
für Heranführungshilfe (IPA II) sowie nach einer ersten Konsultation der jeweiligen Empfän-
ger im Rahmen dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parla-
ment. Die Europäische Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament die verfüg-
baren relevanten Programmierungsdokumente mit den vorläufigen Mittelzuweisungen pro 
Land/Region sowie die Prioritäten, möglichen Ergebnisse und vorläufigen Mittelzuweisungen 
je Priorität für geografische Programme innerhalb eines Landes/einer Region und die ausge-
wählten Hilfemodalitäten*. Die Europäische Kommission unterbreitet dem Europäischen Par-
lament die verfügbaren relevanten Programmierungsdokumente mit den thematischen Priori-
täten, möglichen Ergebnissen und ausgewählten Hilfemodalitäten* sowie die Mittelzuweisun-
gen für die in den thematischen Programmen vorgesehenen Prioritäten. Die Europäische 
Kommission berücksichtigt die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Thema. 

Die Europäische Kommission führt bei der Vorbereitung der Halbzeitüberprüfung sowie vor 
jeder substanziellen Änderung der Programmierungsdokumente während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. 

Die Europäische Kommission erläutert auf Aufforderung des Europäischen Parlaments, 
inwieweit die Anmerkungen des Europäischen Parlaments in den Programmierungsdoku-
menten berücksichtigt und welche sonstigen Maßnahmen infolge des strategischen Dialogs 
getroffen wurden." 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen 
Union und der Europäischen Kommission 
betreffend die Finanzierung von horizontalen Förderprogrammen für Minderheiten  

"Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommis-
sion kommen überein, dass Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) 
Nr. 231/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung 
eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA II)+ so auszulegen ist, dass er die Finanzierung 
von Programmen zur Förderung der Achtung und des Schutzes von Minderheiten im Einklang 
mit den Kriterien von Kopenhagen – wie nach der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates 
vom 17. Juli 2006 zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA) – ermög-
licht." 

1 Die Europäische Kommission wird durch das zuständige Kommissionsmitglied vertreten. 
* Falls zutreffend. 
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Erklärung der Europäischen Kommission 
zur Heranziehung von Durchführungsrechtsakten zur Festlegung der Bestimmungen 
für die Durchführung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Euro-
päischen Nachbarschaftsinstruments und der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 über ein Instrument für Heran-
führungshilfe (IPA II) 

"Die Europäische Kommission ist der Auffassung, dass die Regeln für die Durchführung der 
Programme für grenzübergreifende Zusammenarbeit gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften und Verfahren für die Anwendung der Instrumente der Union im 
Bereich der Finanzierung des auswärtigen Handelns sowie andere spezifische detaillierte 
Durchführungsvorschriften der Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstru-
ments und der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2014 über ein Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) darauf abzielen, den 
Basisrechtsakt zu ergänzen und daher als delegierte Rechtsakte auf der Grundlage von Arti-
kel 290 AEUV zu erlassen sind. Die Europäische Kommission tritt der Verabschiedung des 
von den Mitgesetzgebern vereinbarten Wortlauts nicht entgegen. Sie erinnert jedoch daran, 
dass die Frage der Abgrenzung zwischen Artikel 290 und Artikel 291 AEUV derzeit vom 
Gerichtshof der Europäischen Union in der 'Biozid'-Rechtssache geprüft wird." 

6. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Euro-
päischen Nachbarschaftsinstruments [erste Lesung] (GA + E) 

PE-CONS 126/13 COEST 391 COMAG 124 PESC 1487 RELEX 1131 FIN 913 
CADREFIN 353 DEVGEN 321 CODEC 2867 

+ COR 1 (bg,de,fi,fr,lv,pl,pt,sv) 
+ REV 2 (el) 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen die 

Stimme der britischen Delegation an. (Rechtsgrundlage: Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212 

Absatz 2 AEUV) 
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Erklärung der Europäischen Kommission 
zum strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament1 

"Auf der Grundlage von Artikel 14 EUV führt die Europäische Kommission, soweit dies 
zweckmäßig ist, vor der Programmierung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Europäi-
schen Nachbarschaftsinstruments sowie nach einer ersten Konsultation der jeweiligen Emp-
fänger im Rahmen dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Par-
lament. Die Europäische Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament die verfüg-
baren relevanten Programmierungsdokumente mit den vorläufigen Mittelzuweisungen pro 
Land/Region sowie die Prioritäten, möglichen Ergebnisse und vorläufigen Mittelzuweisungen 
je Priorität für geografische Programme innerhalb eines Landes/einer Region und die ausge-
wählten Hilfemodalitäten*. Die Europäische Kommission unterbreitet dem Europäischen 
Parlament die verfügbaren relevanten Programmierungsdokumente mit den thematischen Pri-
oritäten, möglichen Ergebnissen und ausgewählten Hilfemodalitäten* sowie die Mittelzuwei-
sungen für die in den thematischen Programmen vorgesehenen Prioritäten. Die Europäische 
Kommission berücksichtigt die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Thema. 

Die Europäische Kommission führt bei der Vorbereitung der Halbzeitüberprüfung sowie vor 
jeder substanziellen Änderung der Programmierungsdokumente während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. 

Die Europäische Kommission erläutert auf Aufforderung des Europäischen Parlaments, 
inwieweit die Anmerkungen des Europäischen Parlaments in den Programmierungsdoku-
menten berücksichtigt und welche sonstigen Maßnahmen infolge des strategischen Dialogs 
getroffen wurden." 

Erklärung der Europäischen Kommission 
zur Heranziehung von Durchführungsrechtsakten zur Festlegung der Bestimmungen 
für die Durchführung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Euro-
päischen Nachbarschaftsinstruments und der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 über ein Instrument für Heran-
führungshilfe (IPA II) 

"Die Europäische Kommission ist der Auffassung, dass die Regeln für die Durchführung der 
Programme für grenzübergreifende Zusammenarbeit gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften und Verfahren für die Anwendung der Instrumente der Union im 
Bereich der Finanzierung des auswärtigen Handelns sowie andere spezifische detaillierte 
Durchführungsvorschriften der Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstru-
ments und der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2014 über ein Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) darauf abzielen, den 
Basisrechtsakt zu ergänzen und daher als delegierte Rechtsakte auf der Grundlage von Arti-
kel 290 AEUV zu erlassen sind. Die Europäische Kommission tritt der Verabschiedung des 
von den Mitgesetzgebern vereinbarten Wortlauts nicht entgegen. Sie erinnert jedoch daran, 
dass die Frage der Abgrenzung zwischen Artikel 290 und Artikel 291 AEUV derzeit vom 
Gerichtshof der Europäischen Union in der 'Biozid'-Rechtssache geprüft wird." 

1 Die Europäische Kommission wird durch das zuständige Kommissionsmitglied vertreten. 
* Falls zutreffend. 
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7. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Finanzie-
rungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit für den Zeitraum 2014-2020 
[erste Lesung] (GA + E) 

PE-CONS 127/13 DEVGEN 322 ACP 198 RELEX 1133 FIN 915 NIS 79 
PESC 1489 CADREFIN 354 COHOM 275 CODEC 2868 

+ COR 1 (et) 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen die 

Stimme der britischen Delegation an. (Rechtsgrundlage: Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212 

Absatz 2 AEUV) 

Erklärung der Europäischen Kommission 
zum strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament1 

"Auf der Grundlage von Artikel 14 EUV führt die Europäische Kommission, soweit dies 
zweckmäßig ist, vor der Programmierung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 233/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Finanzie-
rungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit für den Zeitraum 2014-2020 sowie 
nach einer ersten Konsultation der jeweiligen Empfänger im Rahmen dieser Verordnung 
einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. Die Europäische Kommission 
unterbreitet dem Europäischen Parlament die verfügbaren relevanten Programmierungsdoku-
mente mit den vorläufigen Mittelzuweisungen pro Land/Region sowie die Prioritäten, mög-
lichen Ergebnisse und vorläufigen Mittelzuweisungen je Priorität für geografische Programme 
innerhalb eines Landes/einer Region und die ausgewählten Hilfemodalitäten*. Die Europäi-
sche Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament die verfügbaren relevanten Pro-
grammierungsdokumente mit den thematischen Prioritäten, möglichen Ergebnissen und aus-
gewählten Hilfemodalitäten* sowie die Mittelzuweisungen für die in den thematischen Pro-
grammen vorgesehenen Prioritäten. Die Europäische Kommission berücksichtigt die Stel-
lungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Thema. 

Die Europäische Kommission führt bei der Vorbereitung der Halbzeitüberprüfung sowie vor 
jeder substanziellen Änderung der Programmierungsdokumente während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. 

Die Europäische Kommission erläutert auf Aufforderung des Europäischen Parlaments, 
inwieweit die Anmerkungen des Europäischen Parlaments in den Programmierungsdoku-
menten berücksichtigt und welche sonstigen Maßnahmen infolge des strategischen Dialogs 
getroffen wurden." 

1 Die Europäische Kommission wird durch das zuständige Kommissionsmitglied vertreten. 
* Falls zutreffend. 
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen 
Union und der Europäischen Kommission 
zu Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii 

"Im Hinblick auf die Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der Verord-
nung (EU) Nr. 233/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit für den Zeit-
raum 2014-2020 werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung, u. a. angesichts 
des allmählichen Abbaus der Entwicklungshilfe-Zuschüsse, folgende Partnerländer aus-
nahmsweise als im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit förderfähig erachtet: Kuba, 
Kolumbien, Ecuador, Peru und Südafrika." 

Erklärung der Europäischen Kommission 
zu Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii 

"Bevor sie Änderungen hinsichtlich der Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b Zif-
fer ii der Verordnung (EU) Nr. 233/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2014 zur Schaffung eines Instruments für die Entwicklungszusammenarbeit für den 
Zeitraum 2014-2020 vornimmt, holt die Europäische Kommission die Meinung des Europäi-
schen Parlaments ein." 

Erklärung der Europäischen Kommission 
zu Mittelzuweisungen für Basisdienste 

"Durch die Verordnung (EU) Nr. 233/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... zur Schaffung eines Instruments für die Entwicklungszusammenarbeit für den Zeit-
raum 2014-2020 erhält die Union die Möglichkeit, zur Einhaltung der gemeinsamen Ver-
pflichtung beizutragen, weitere Unterstützung für die menschliche Entwicklung zu leisten, um 
die Lebensbedingungen der Menschen gemäß den Millenniumsentwicklungszielen der Union 
zu verbessern. Mindestens 20 % der im Rahmen dieser Verordnung bereitgestellten Hilfe 
werden für grundlegende soziale Dienstleistungen – mit den Schwerpunkten Gesundheit und 
Bildung sowie Sekundarbildung – aufgewandt, wobei anerkannt wird, dass ein gewisser Grad 
an Flexibilität die Regel sein muss, wie beispielsweise in Fällen, die außerordentliche Hilfe-
maßnahmen erfordern. Angaben zur Einhaltung dieser Erklärung werden in den jährlichen 
Bericht gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 236/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. März 2014 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften und Verfahren 
für die Anwendung des Instruments der Union im Bereich der Finanzierung des auswärtigen 
Handelns aufgenommen." 

Erklärung Maltas 

"Malta ist der Auffassung, dass das Instrument für Entwicklungszusammenarbeit ein wichti-
ges Instrument ist, dem in Bezug auf eine effizientere EU-Entwicklungszusammenarbeit ent-
scheidende Bedeutung zukommt. Es ist dringend erforderlich, bei der Entwicklungspolitik der 
EU eine sich verändernde Welt, das Auftreten neuer Geber und neue Herausforderungen bei 
der Konzeption und dem Ausbau der Hilfe zu berücksichtigen. Die Förderung der Menschen-
rechte, der Demokratie und einer verantwortungsvollen Staatsführung sollte, ebenso wie die 
Förderung eines integrativen und nachhaltigen Wachstums, immer im Mittelpunkt dieser 
Politik stehen. 

In diesem Zusammenhang bekräftigt Malta erneut seinen Standpunkt, wonach aus Empfeh-
lungen oder Zusagen der Europäischen Union für die Entwicklungshilfe in keiner Weise 
irgendeiner Seite die Verpflichtung erwachsen darf, Abtreibungen als legitime Form der 
reproduktiven Gesundheit oder reproduktiver Rechte anzusehen." 
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8. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Partner-
schaftsinstruments für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten [erste Lesung] (GA + E) 

PE-CONS 128/13 COASI 178 ASIE 55 DEVGEN 326 RELEX 1134  
COMEM 277 COLAC 29 COEST 392 CADREFIN 355  
CODEC 2869 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen die 

Stimme der britischen Delegation an. (Rechtsgrundlage: Artikel 207 Absatz 2, Artikel 209 

Absatz 2 und Artikel 212 Absatz 2 AEUV) 

Erklärung der Europäischen Kommission 
zum strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament1 

"Auf der Grundlage von Artikel 14 EUV führt die Europäische Kommission, soweit dies 
zweckmäßig ist, vor der Programmierung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 234/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Partner-
schaftsinstruments für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten sowie nach einer ersten Konsul-
tation der jeweiligen Empfänger im Rahmen dieser Verordnung einen strategischen Dialog 
mit dem Europäischen Parlament. Die Europäische Kommission unterbreitet dem Europäi-
schen Parlament die verfügbaren relevanten Programmierungsdokumente mit den vorläufigen 
Mittelzuweisungen pro Land/Region sowie die Prioritäten, möglichen Ergebnisse und vorläu-
figen Mittelzuweisungen je Priorität für geografische Programme innerhalb eines Landes/ 
einer Region und die ausgewählten Hilfemodalitäten*. Die Europäische Kommission unter-
breitet dem Europäischen Parlament die verfügbaren relevanten Programmierungsdokumente 
mit den thematischen Prioritäten, möglichen Ergebnissen und ausgewählten Hilfemodalitä-
ten* sowie die Mittelzuweisungen für die in den thematischen Programmen vorgesehenen 
Prioritäten. Die Europäische Kommission berücksichtigt die Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments zu dem Thema. 

Die Europäische Kommission führt bei der Vorbereitung der Halbzeitüberprüfung sowie vor 
jeder substanziellen Änderung der Programmierungsdokumente während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. 

Die Europäische Kommission erläutert auf Aufforderung des Europäischen Parlaments, 
inwieweit die Anmerkungen des Europäischen Parlaments in den Programmierungsdoku-
menten berücksichtigt und welche sonstigen Maßnahmen infolge des strategischen Dialogs 
getroffen wurden." 

1 Die Europäische Kommission wird durch das zuständige Kommissionsmitglied vertreten. 
* Falls zutreffend. 
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9. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Finanzie-
rungsinstruments für weltweite Demokratie und Menschenrechte [erste Lesung] 
(GA + E) 

PE-CONS 129/13 COHOM 276 DEVGEN 324 PESC 1497 ACP 199  
RELEX 1136 FIN 924 NIS 80 CADREFIN 361 CODEC 2877 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen die 

Stimme der britischen Delegation an. (Rechtsgrundlage: Artikel 209 und 212 AEUV) 

Erklärung der Europäischen Kommission 
zum strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament1 

"Auf der Grundlage von Artikel 14 EUV führt die Europäische Kommission, soweit dies 
zweckmäßig ist, vor der Programmierung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 235/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Finanzie-
rungsinstruments für weltweite Demokratie und Menschenrechte sowie nach einer ersten 
Konsultation der jeweiligen Empfänger im Rahmen dieser Verordnung einen strategischen 
Dialog mit dem Europäischen Parlament. Die Europäische Kommission unterbreitet dem 
Europäischen Parlament die verfügbaren relevanten Programmierungsdokumente mit den 
vorläufigen Mittelzuweisungen pro Land/Region sowie die Prioritäten, möglichen Ergebnisse 
und vorläufigen Mittelzuweisungen je Priorität für geografische Programme innerhalb eines 
Landes/einer Region und die ausgewählten Hilfemodalitäten*. Die Europäische Kommission 
unterbreitet dem Europäischen Parlament die verfügbaren relevanten Programmierungsdoku-
mente mit den thematischen Prioritäten, möglichen Ergebnissen und ausgewählten Hilfemo-
dalitäten* sowie die Mittelzuweisungen für die in den thematischen Programmen vorgesehe-
nen Prioritäten. Die Europäische Kommission berücksichtigt die Stellungnahme des Europäi-
schen Parlaments zu dem Thema. 

Die Europäische Kommission führt bei der Vorbereitung der Halbzeitüberprüfung sowie vor 
jeder substanziellen Änderung der Programmierungsdokumente während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. 

Die Europäische Kommission erläutert auf Aufforderung des Europäischen Parlaments, 
inwieweit die Anmerkungen des Europäischen Parlaments in den Programmierungsdoku-
menten berücksichtigt und welche sonstigen Maßnahmen infolge des strategischen Dialogs 
getroffen wurden." 

1 Die Europäische Kommission wird durch das zuständige Kommissionsmitglied vertreten. 
* Falls zutreffend. 
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen 
Union und der Europäischen Kommission 
zu den Wahlbeobachtungsmissionen 

"Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommis-
sion unterstreichen den wichtigen Beitrag, den die Wahlbeobachtungsmissionen der Europäi-
schen Union (EU-EOM) im Rahmen der außenpolitischen Maßnahmen der Union zur Demo-
kratieförderung in den Partnerländern leisten. Die EU-Wahlbeobachtungsmissionen tragen 
dazu bei, die Transparenz der Wahlprozesse zu erhöhen und das Vertrauen in diese Prozesse 
zu stärken. Sie liefern eine faktengestützte Bewertung der Wahlen sowie Empfehlungen für 
deren weitere Verbesserung im Kontext der Zusammenarbeit und des politischen Dialogs der 
Union mit ihren Partnerländern. Vor diesem Hintergrund kommen das Europäische Parla-
ment, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission überein, dass bis zu 
25 % der für den Zeitraum 2014-2020 vorgesehenen Mittel im Rahmen der Verordnung (EU) 
Nr. 235/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung 
eines Finanzierungsinstruments für die weltweite Förderung der Demokratie und der Men-
schenrechte nach Maßgabe der jährlichen Wahlprioritäten für die Finanzierung von Wahl-
beobachtungsmissionen der EU aufgewendet werden sollten." 

10. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Instru-
ments, das zu Stabilität und Frieden beiträgt [erste Lesung] (GA + E) 

PE-CONS 110/13 PESC 1291 RELEX 961 DEVGEN 269 FIN 680 ACP 164 
CADREFIN 271 CODUN 54 CODEC 2382 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen die 

Stimme der britischen Delegation an. (Rechtsgrundlage: Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212 

AEUV) 

Erklärung der Europäischen Kommission 
zum strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament1 

"Auf der Grundlage von Artikel 14 EUV führt die Europäische Kommission, soweit dies 
zweckmäßig ist, vor der Programmierung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 230/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Instruments 
für Stabilität und Frieden sowie nach einer ersten Konsultation der jeweiligen Empfänger im 
Rahmen dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. Die 
Europäische Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament die verfügbaren relevan-
ten Programmierungsdokumente mit den vorläufigen Mittelzuweisungen pro Land/Region 
sowie die Prioritäten, möglichen Ergebnisse und vorläufigen Mittelzuweisungen je Priorität 
für geografische Programme innerhalb eines Landes/einer Region und die ausgewählten Hil-
femodalitäten*. Die Europäische Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament die 
verfügbaren relevanten Programmierungsdokumente mit den thematischen Prioritäten, mög-
lichen Ergebnissen und ausgewählten Hilfemodalitäten* sowie die Mittelzuweisungen für die 
in den thematischen Programmen vorgesehenen Prioritäten. Die Europäische Kommission 
berücksichtigt die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Thema. 

1 Die Europäische Kommission wird durch das zuständige Kommissionsmitglied vertreten. 
* Falls zutreffend. 
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Die Europäische Kommission führt bei der Vorbereitung der Halbzeitüberprüfung sowie vor 
jeder substanziellen Änderung der Programmierungsdokumente während der Geltungsdauer 
dieser Verordnung einen strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament. 

Die Europäische Kommission erläutert auf Aufforderung des Europäischen Parlaments, 
inwieweit die Anmerkungen des Europäischen Parlaments in den Programmierungsdoku-
menten berücksichtigt und welche sonstigen Maßnahmen infolge des strategischen Dialogs 
getroffen wurden." 

11. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften und Verfahren für die Anwendung der Instrumente der Union für die 
Finanzierung des auswärtigen Handelns [erste Lesung] (GA + E) 

PE-CONS 130/13 RELEX 1137 FIN 925 DEVGEN 325 ACP 200  
CADREFIN 362 COHOM 277 COEST 394 COLAC 30 
COMEM 279 ASIE 56 COASI 179 WTO 332 CODEC 2878 

+ COR 1 (sl) 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen die 

Stimme der britischen Delegation an. (Rechtsgrundlage: Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212 

Absatz 2 AEUV) 

Erklärung der Europäischen Kommission 
zur Heranziehung von Durchführungsrechtsakten zur Festlegung der Bestimmungen 
für die Durchführung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Euro-
päischen Nachbarschaftsinstruments und der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 über ein Instrument für Heran-
führungshilfe (IPA II) 

"Die Europäische Kommission ist der Auffassung, dass die Regeln für die Durchführung der 
Programme für grenzübergreifende Zusammenarbeit gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften und Verfahren für die Anwendung der Instrumente der Union im 
Bereich der Finanzierung des auswärtigen Handelns sowie andere spezifische detaillierte 
Durchführungsvorschriften der Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. März 2014 zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstru-
ments und der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. März 2014 über ein Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) darauf abzielen, den 
Basisrechtsakt zu ergänzen und daher als delegierte Rechtsakte auf der Grundlage von Arti-
kel 290 AEUV zu erlassen sind. Die Europäische Kommission tritt der Verabschiedung des 
von den Mitgesetzgebern vereinbarten Wortlauts nicht entgegen. Sie erinnert jedoch daran, 
dass die Frage der Abgrenzung zwischen Artikel 290 und Artikel 291 AEUV derzeit vom 
Gerichtshof der Europäischen Union in der 'Biozid'-Rechtssache geprüft wird." 
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Erklärung der Europäischen Kommission 
über "Rückflüsse" 

"Im Einklang mit den Verpflichtungen nach Maßgabe des Artikels 21 Absatz 5 der Verord-
nung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Okto-
ber 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates nimmt die Europäische 
Kommission in den Entwurf des Haushaltsplans eine Haushaltslinie auf, die den internen 
zweckgebundenen Einnahmen entspricht, wobei sie – wo immer dies möglich ist – die Höhe 
dieser Einnahmen angibt. 

Die Haushaltsbehörde wird jedes Jahr im Rahmen der Haushaltsplanung über den Betrag die-
ser kumulierten Ressourcen informiert. Interne zweckgebundene Einnahmen werden nur in 
den Haushaltsentwurf aufgenommen, wenn ihre Höhe feststeht." 

Erklärung des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, Irlands, Schwedens, Österreichs, 
Dänemarks, Finnlands, der Tschechischen Republik und der Niederlande  

"Das Vereinigte Königreich, Deutschland, Irland, Schweden, Österreich, Dänemark, Finn-
land, die Tschechische Republik und die Niederlande sind der Auffassung, dass Artikel 4 
Absatz 6 der gemeinsamen Durchführungsverordnung in vollem Einklang mit Artikel 140 
Absatz 6 Unterabsätze 2 und 3 der Haushaltsordnung ausgelegt werden sollte. Nach Ansicht 
dieser Mitgliedstaaten fallen Einnahmen, einschließlich Dividenden, Kapitalgewinne, Garan-
tiegebühren und Zinsen auf Darlehen und Beträge auf Treuhandkonten, die der Kommission 
erstattet werden, und andere Einnahmen gemäß Artikel 140 Absatz 6 Unterabsatz 2 nicht 
unter die Ausnahmeregelung nach Artikel 140 Absatz 6 Unterabsatz 3 und müssen daher nach 
Abzug der Verwaltungskosten in den Gesamthaushaltsplan der EU eingestellt werden.  Dar-
über hinaus sind diese Mitgliedstaaten nicht der Meinung, dass Artikel 21 Absatz 4 der Haus-
haltsordnung die Grundlage für diese Ausnahmeregelung bildet.  Sie gehen daher davon aus, 
dass die Kommission Artikel 4 Absatz 6 in diesem Sinne anwendet, und behalten sich ihre 
diesbezüglichen Rechte vor." 

12. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Aktionsprogramm in 
den Bereichen Austausch, Unterstützung und Ausbildung zum Schutz des Euro gegen 
Geldfälschung (Programm "Pericles 2020") und zur Aufhebung der 
Beschlüsse 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG und 
2006/850/EG des Rates [erste Lesung] (GA) 

PE-CONS 28/13 GAF 23 FIN 297 CADREFIN 122 CODEC 1207 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union an. 

(Rechtsgrundlage: Artikel 133 AEUV) 
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13. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein drittes Aktionspro-
gramm der Union im Bereich der Gesundheit (2014-2020) und zur Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 1350/2007/EG [erste Lesung] (GA + E) 

PE-CONS 105/13 SAN 399 PHARM 58 MI 903 CADREFIN 266 CODEC 2329 

Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und nahm den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union bei Stimm-

enthaltung der ungarischen Delegation an. (Rechtsgrundlage: Artikel 168 Absatz 5 AEUV) 

Erklärung der Kommission 
zum Verfahren für den Erlass von Durchführungsrechtsakten 

"Die Kommission unterstreicht, dass eine systematische Berufung auf Artikel 5 Absatz 4 
Unterabsatz 2 Buchstabe b gegen Geist und Buchstabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
(ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13) verstößt. Um diese Bestimmung geltend machen zu kön-
nen, muss eine spezifische Notwendigkeit gegeben sein, von der Grundsatzregelung abzuwei-
chen, der zufolge die Kommission den im Entwurf vorliegenden Durchführungsrechtsakt 
erlassen darf, wenn keine Stellungnahme vorliegt. Da Unterabsatz 2 Buchstabe b ein Abwei-
chen von der in Artikel 5 Absatz 4 aufgestellten allgemeinen Regel beschreibt, kann die 
Anwendung dieser Bestimmung nicht ohne Weiteres in das Ermessen des Gesetzgebers 
gestellt werden; vielmehr ist die Bestimmung restriktiv auszulegen und ihre Anwendung zu 
begründen. Im Übrigen betont die Kommission, dass die Inanspruchnahme dieser Bestim-
mung nicht als Präzedenzfall für andere Finanzinstrumente im Rahmen des MFR 2014-2020 
betrachtet werden sollte." 

*** 
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B-PUNKTE 

7. Besteuerung von Zinserträgen 
– Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/48/EG 

im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 
= Annahme 

7057/14 FISC 45 
17162/13 FISC 244 

+ COR 1 

Die Minister verständigten sich darauf, dass nach der politischen Billigung der Zinsbesteue-

rungsrichtlinie durch den Europäischen Rat die förmliche Annahme der Richtlinie noch vor 

Ende März 2014 auf einer der folgenden Tagungen einer Ratsformation stattfinden sollte. 

8. Sonstiges 

– Aktuelle Gesetzgebungsvorschläge 
= Informationen des Vorsitzes 

Der Rat nahm Kenntnis vom Sachstand in Bezug auf die wichtigsten Gesetzgebungs-

dossiers im Bereich der Finanzdienstleistungen. 

9. Einheitlicher Abwicklungsmechanismus [erste Lesung] 
– Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die 
Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen 
eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Bankenabwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
= Prüfung der Abänderungen des Europäischen Parlaments im Hinblick auf eine 

politische Einigung 
7188/14 EF 65 ECOFIN 213 CODEC 628 

Der Rat führt Beratungen auf der Grundlage eines Berichts des Vorsitzes und einigte 

sich auf ein endgültiges Mandat für den Vorsitz (im Hinblick auf die abschließenden 

politischen Triloge am 12. und 19. März). Es wurde vereinbart, dass der Vorsitz ent-

sprechend seinem geänderten Mandat vorgeht. Der Präsident lud den Präsidenten der 

Euro-Gruppe zu beiden Trilogen ein. 
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